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Eidgenössisches Departement für 

Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF 

 

Bundesamt für Landwirtschaft 

 

Datum: 27. Januar 2026 

Für: Finanzkommission des Nationalrats 
Parlamentsdienste, CH-3003 Bern 

 

Mehreinnahmen durch Erhöhung landwirtschaftlicher Einfuhrzölle  

Das BLW wird gebeten, einen ergänzenden Bericht zu folgenden Fragen zu verfassen und diesen 
bis Dienstag, 27. Januar 2026, an das Sekretariat der Finanzkommission zu übermitteln: 
 
Entlastung des Bundeshaushalts durch eine gezielte Anpassung der Einfuhrzölle: 

• Konkreter Vorschlag zur Umsetzung einer Erhöhung der Zolleinnahmen um 250 Millionen 
Franken, davon 25 % aus Futtermittelimporten, 

• Beschreibung der wichtigsten Auswirkungen. 

 

1. Konkreter Vorschlag zur Umsetzung einer Erhöhung der Zolleinnahmen um 250 Millio-
nen Franken, davon 25 % aus Futtermittelimporten 

Herleitung 

Ein konkreter Vorschlag zur Umsetzung einer theoretischen maximalen Erhöhung der Zolleinnah-

men um 250 Millionen Franken, davon 62,5 (25 %) aus Futtermittelimporten und 187,5 (75 %) aus 

Nicht-Futtermitteln, ist in den Tabellen im Anhang 2 enthalten. Darin ist die Erhöhung der Zollein-

nahmen nach 8-stelligen Tarifnummern (TN8) aufgeführt.  

Das theoretische Potenzial für höhere Zölle auf allen landwirtschaftlichen Erzeugnissen beträgt 916 

Millionen Franken, das sich in 447 Millionen Franken für Futtermittel und 469 Millionen Franken für 

Nicht-Futtermittel aufteilt. Um die angestrebte Erhöhung der Zolleinnahmen zu erreichen, müssen 

theoretisch 14 % des Spielraums für Futtermittel (62,5 / 447 Millionen Franken) und 40 % für andere 

Produkte (187,5 / 469 Millionen Franken) verwendet werden. Die Analyse hat jedoch gezeigt, dass 

dieser letzte Prozentsatz für die Nicht-Futtermittel nicht ausreicht. Unter Berücksichtigung der erwar-

teten wirtschaftlichen Auswirkungen der Massnahme müssten tatsächlich 83 % des Spielraums für 

Nicht-Futtermittel genutzt werden, um das Ziel zu erreichen. Dies lässt sich durch die grösseren Um-

gehungsmöglichkeiten erklären, die den Importeuren von Nicht-Futtermitteln zur Verfügung stehen. 

Dazu gehören unter anderem: 

• Umleitung des Handels durch die Nutzung von Freihandelsabkommen; 

• Möglichkeit der Inanspruchnahme des Veredelungsverkehrs (zollfrei) für Produkte, die in verar-

beiteter Form wieder ausgeführt werden; 

• Bei versteigerten Kontingenten vollständiger (weisses Fleisch) oder teilweiser (rotes Fleisch mit 

50 % Inlandleistung) Ausgleich der Zollerhöhung durch Senkung des Zuschlagspreises und da-

mit tieferen Einnahmen aus der Versteigerung der Kontingente. 

Annahmen und Definitionen für die Berechnung des theoretischen Potenzials für Mehreinnahmen: 
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• Referenzjahr: 2024 

• Unveränderte Einfuhrmengen nach der Erhöhung der Zölle 

• Der Höchstzollsatz wird festgelegt durch die Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen der 

WTO, von Freihandelsabkommen (FHA) und des Allgemeinen Präferenzsystems (APS) 

• Der Spielraum ist die Differenz zwischen Höchstzollsatz reduziert um allfällige Garantiefonds-

beiträge und dem im Jahr 2024 angewandten Zollsatz 

• Der Grad der Ausnutzung dieses Spielraums ist für alle Produkte innerhalb der beiden Katego-

rien gleich. Sie beträgt 14 % für Futtermittel und 83 % für Nicht-Futtermittel. 

• Wir haben 96 % des gesamten theoretischen Potenzials (916 Millionen Franken) analysiert: Bei 

Futterpflanzen haben wir alle TN8 berücksichtigt, während wir uns bei Nicht-Futterpflanzen aus 

Ressourcengründen auf TN8 beschränkt haben, bei denen die theoretisch möglichen höheren 

Zolleinnahmen 500 000 Franken übersteigen. 

Um die Entwicklung der Wirtschaftsströme genau zu berechnen, wäre die Anwendung eines sehr 

detaillierten ökonomischen Modells erforderlich, welches nicht zur Verfügung steht. Wir haben uns 

daher darauf beschränkt, drei Kategorien von Situationen zu unterscheiden: 

- Vollständige oder fast vollständige Realisierung der theoretisch möglichen höheren Zollein-

nahmen (100 %); 

- Teilweise Realisierung der theoretisch möglichen höheren Zolleinnahmen (50 %); 

- Keine signifikant höheren Zolleinnahmen erwartbar (0 %). 

Auf der Grundlage dieser Hypothese haben wir den Grad der Ausnutzung des Spielraums zwischen 

dem aktuellen durchschnittlichen Zollansatz und dem maximal möglichen Satz angepasst, um das 

Ziel von 250 Millionen CHF an zusätzlichen Einnahmen zu erreichen. 

Ergebnisse 

In der nachfolgenden Tabelle sind für die wichtigsten Produktkategorien die potenziellen Mehrein-

nahmen durch die Zollerhöhung nach Kategorien zusammengestellt (in Millionen CHF). Im Anhang 

1 wird pro Produktkategorie erläutert, wie die entsprechenden Mehreinnahmen zustande kommen 

und welche Auswirkungen die Zollerhöhungen auf die Land- und Ernährungswirtschaft haben.  

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt für die Futtermittel und für die Nichtfutter-Mittel jeweils die zehn Pro-

dukte, bei denen die stärkste Zunahme der Zolleinnahmen erwartet wird (für Details vgl. Anhang 2).  

Produkte Zolleinnahmen brutto 2024 Potenzielle Zunahme 

der Zolleinnahmen

Aufteilung

Futtermittel 66.3 62.2 25%

Wenig geschützte Produkte

(insb. Stroh)

128.5 82.4

Zucker 8.4 44.9

Weichweizen 100.4 34.7

Pflanzliche Öle 74.9 2.0

Fleisch 90.1 2.3

Kartoffeln 18.7 5.9

Milch 30.4 1.4

Eier 22.3 3.7

Sonstige Produkte 224.3 11.0

GESAMT 764.2 250.3 100%

75%
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2. Beschreibung der wichtigsten Auswirkungen 

Tierische Erzeugnisse 

Eine Erhöhung des Schutzes für tierische Erzeugnisse selbst hätte nur sehr begrenzte Markteffekte. 

Die Zölle im Rahmen der Fleischkontingente könnten erhöht werden, was jedoch durch einen sym-

metrischen Rückgang der Versteigerungserlöse wieder ausgeglichen würde. Die im Rahmen von 

Kontingenten importierten Produkte (Fleisch, Eier, Milch) würden auf dem Schweizer Markt keinen 

signifikanten Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit erleiden, da das Schutzniveau in erster Linie 

durch den Umfang der Kontingente bestimmt wird. 

Tierische Erzeugnisse wären vor allem von den steigenden Preisen für landwirtschaftliche Betriebs-

mittel betroffen. Der Preisanstieg bei den Betriebsmitteln würde Futtermittel (+62,5 Millionen CHF) 

und Stroh (54,5 Millionen CHF) betreffen. Der Gesamtanstieg der Produktionskosten in der Tierhal-

tung würde sich jedoch nicht auf diese zusätzlichen Zolleinnahmen in Höhe von 117 Millionen CHF 

beschränken, da auch die Preise für in der Schweiz produzierte Futtermittel und Stroh steigen wür-

den. Insgesamt machen die Futtermittel und das Stroh einen bedeutenden Teil der gesamten Pro-

duktionskosten in der Tierhaltung aus. Bei bestimmten Produkten wie z. B. Geflügelfleisch oder Ei-

ern ist davon auszugehen, dass die Produzenten die höheren Produktionskosten durch höhere 

Preise kompensieren könnten. Bei anderen Produkten wie z. B. Milch oder Schweinefleisch wäre 

dies höchstens teilweise der Fall. Dort, wo die höheren Produktionskosten ganz oder teilweise wei-

tergegeben werden können, wirkt sich dies jedoch auf die Konsumentenpreise aus. Es ist davon 

auszugehen, dass diese um mehrere Prozent steigen würden, wenn die Erhöhung der Zölle wie vor-

geschlagen umgesetzt würde. Die Erhöhung der Preisdifferenz zwischen der Schweiz und dem Aus-

land würde zudem den Einkaufstourismus verstärken. 

Tierische Erzeugnisse wären insgesamt weniger wettbewerbsfähig im Export. Die Exporte von 

Kategorien Zolltarif-

nummer

Beschreibung Zollsatz 2024 

(CHF/100 kg)

Zolleinnah

men 2024 

(CHF)

Neuer 

Zollsatz 

(CHF/100 kg)

Potenzielle 

Zunahme 

der Zoll-

einnahmen 

(CHF)

2304.0010 Sojaschrot 0.00 0 5.43 12'764'574

1001.9939 Futterweizen 11.93 29'365'475 15.18 8'005'900

1005.9039 Mais 10.80 23'681'819 13.65 6'243'154

2306.4110 Raps- und Rübsenschrot 0.00 0 5.06 6'085'714

1214.9011 Heu 1.05 1'833'780 3.45 4'182'698

2303.1018 Reste aus Stärkeverarbeitung 0.00 0 6.22 3'145'098

2309.9089 Futtermittelzubereitungen 4.50 1'544'959 10.79 2'157'488

2303.3010 Brauerei-Treber 0.07 26'774 4.68 1'702'693

1006.4029 Bruchreis 0.00 0 4.19 1'701'140

1003.9059 Gerste 10.73 5'691'195 13.78 1'618'679

1213.0091 Unbearbeitetes Stroh 0.00 0 14.98 45'995'345

1701.9999 Zucker 0.00 0 43.43 20'006'458

1702.3048 Glukosesirup 5.20 1'928'901 33.01 10'320'690

1101.0048 Weizenmehl 43.83 4'835'438 125.15 8'972'636

1001.9921 Weizen 19.00 16'560'053 29.01 8'722'794

1213.0099 Bearbeitetes Stroh 0.00 0 15.01 8'538'399

1107.1011 Maltodextrine 0.00 0 11.66 8'471'736

1001.9929 Weizen ausserhalb Kontingent 0.92 193'147 33.55 6'826'168

1702.9023 Maltodextrine 1.64 298'166 38.79 6'763'918

1103.1119 Hartweizengriess 2.32 238'273 47.11 4'609'485

Futtermittel

Nicht-

Futtermittel
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Fleisch sind heute relativ begrenzt, aber die Schweiz exportiert grosse Mengen verarbeiteter Milch-

produkte wie Käse und Milchpulver. Diese Produkte würden durch die Erhöhung der Produktions-

kosten benachteiligt und sowohl in der Schweiz als auch auf Drittmärkten an Wettbewerbsfähigkeit 

einbüssen. Insgesamt würde die Milchproduktion durch die Erhöhung der Zölle benachteiligt. 

Pflanzliche Erzeugnisse 

Insgesamt würden die Produzenten pflanzlicher Erzeugnisse von einem Anstieg der Preise für ihre 

Produktion in der Schweiz profitieren. So würde beispielsweise der Zollsatz für Brotweizen (Weich-

weizen) von 19 CHF pro 100 kg brutto auf 29 CHF pro 100 kg brutto steigen. Im Gegenzug ist davon 

auszugehen, dass mit steigendem Veredlungsverkehr und mit zunehmendem Import von Teiglingen 

und Backwaren (s.u.) die absetzbare Menge sinken würde. Es ist offen, ob die höheren Preise für 

pflanzliche Produkte den absatzmässigen Rückgang kompensieren könnten.  

Verarbeitete Produkte 

Der höhere Schutz für landwirtschaftliche Erzeugnisse würde auch zu einem höheren Schutz für 

Verarbeitungsprodukte führen, und zwar durch die Anwendung des Preisausgleichsmechanismus’ 

(price compensation mechanism, PCM). Der PCM berücksichtigt die Preisunterschiede für Zutaten 

zwischen der Schweiz und dem Ausland. Diese Erhöhung des Schutzes würde jedoch nicht ausrei-

chen, um die Auswirkungen der Verteuerung der Zutaten auszugleichen, da die Preisdifferenz im 

Falle der EU nur teilweise ausgeglichen wird. Die Schweizer Verarbeitungsindustrie würde daher auf 

dem Schweizer Markt an Wettbewerbsfähigkeit einbüssen. Auf Drittmärkten werden die Vorleistun-

gen im Rahmen des Veredelungsverkehrs importiert, sodass ihre Wettbewerbsfähigkeit nicht beein-

trächtigt würde. 

 

3. Politische Bewertung 

Der in der vorliegenden Notiz enthaltene Umsetzungsvorschlag, wie eine Erhöhung der Zolleinnah-

men um 250 Mio. CHF durch eine Erhöhung der Zölle innerhalb des Spielraums der WTO, von bila-

teralen Abkommen sowie des APS realisiert werden könnte, wurde innerhalb der kurzen Frist so 

präzise wie möglich ausgeführt. Dennoch ist er mit substanziellen Unsicherheiten behaftet, da die 

Beurteilung der Möglichkeiten zur Zollvermeidung nur sehr grob erfolgte und Handelsverlagerungen 

zwischen Produkten überhaupt nicht berücksichtigt werden konnten. Es ist daher nicht sicher, ob mit 

den entsprechenden Zollerhöhungen die aus finanzpolitischer Sicht angestrebte Erhöhung der Zoll-

einnahmen effektiv realisiert werden könnte.  

Eine Erhöhung der Zölle, wie sie in der vorliegenden Notiz beschrieben wird, würde die Wettbe-

werbsfähigkeit der Landwirtschaft und der Lebensmittelindustrie in der Schweiz erheblich beein-

trächtigen. Sie stünde im Widerspruch zur langfristigen Ausrichtung der Agrarpolitik auf eine stär-

kere Marktorientierung. Sie würde tendenziell zu unerwünschten Umverteilungen zwischen den 

landwirtschaftlichen Produktionszweigen führen, hätte einen Anstieg der Konsumentenpreise und 

eine Zunahme des Einkaufstourismus zur Folge und wäre auch aus ökologischer Sicht kontrapro-

duktiv. Gewisse pflanzenbauliche Kulturen würden zumindest preislich zwar profitieren (insbeson-

dere Brot- und Futtergetreide), die tierische Produktion, insbesondere die Milchproduktion und damit 

auch das Berggebiet wären aber negativ betroffen. Insgesamt wären die Folgen für die Schweizer 
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Landwirtschaft negativ. Zudem wäre eine unilaterale Zollerhöhung in der aktuell fragilen aussenhan-

delspolitischen Situation kritisch und könnte Gegenmassnahmen von den betroffenen Handelspart-

nern provozieren. Deshalb ist das WBF der Ansicht, dass auf eine Erhöhung der Zölle verzichtet 

werden sollte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 1: Detaillierte Beschreibung der Auswirkungen 

 

Futtermittel 

Erzielung der Einnahmen 
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Das Umgehungsrisiko für Futtermittel ist relativ gering, insbesondere da die Erhöhung des Schutzes 

nur 14 % der verfügbaren Marge entspricht. Es ist daher davon auszugehen, dass die theoretischen 

Einnahmen weitgehend erzielt werden. Es ist zu beachten, dass die Tabelle 2A aufgeführten Zoller-

höhungen nicht der Erhöhung des Schwellenpreises entsprechen, die unter Berücksichtigung des 

durchschnittlichen Niveaus der aktuellen Einfuhrpreise berechnet werden müsste.  

Wirtschaftliche Auswirkungen 

Insgesamt werden jährlich rund 1,5 Millionen Tonnen Futtermittel (einschliesslich Heu) importiert. 

Nach Angaben des Verbands Schweizerischer Futtermittelhersteller (VSF) vertreiben seine Mit-

gliedsunternehmen rund 800 000 Tonnen Mischfutter (Gesamtmarkt einschliesslich UFA AG rund 

1,6 Millionen Tonnen), davon 27 % für Geflügel, 37 % für Schweine, 34 % für Grossvieh (davon 26 

% für Milchvieh) und 2 % für andere Nutztiere. Da Futtermittel einen wichtigen Kostenfaktor in der 

Tierhaltung darstellen, würde eine Erhöhung der Zölle die Wettbewerbsfähigkeit tierischer Erzeug-

nisse auf den inländischen und ausländischen Märkten schwächen. 

Fleisch und Eier werden in die Schweiz im Rahmen von Kontingenten importiert, sodass der Verlust 

an Wettbewerbsfähigkeit für diese Produkte minimal wäre: Die Erhöhung des Zolls auf Futtermittel 

würde zu höheren Produktionskosten führen. Die Schweiz exportiert nur wenig Fleisch und Eier in 

Drittländer, und die Exporte bestehen hauptsächlich aus Trockenfleisch, das aus im Veredelungs-

verkehr importiertem Fleisch hergestellt wird, sodass eine Erhöhung des Zollsatzes keine Auswir-

kungen auf diese Aktivität hätte. Es ist jedoch anzumerken, dass eine erhebliche Menge an Schwei-

nefleisch ausserhalb des Kontingents importiert wird, sodass diese Fleischkategorie grundsätzlich 

einen Verlust an Wettbewerbsfähigkeit auf dem Schweizer Markt erleiden würde. 

Der stärkste Verlust an Wettbewerbsfähigkeit würde den Käse betreffen, der nicht durch Kontin-

gente geschützt ist. Der Handel mit Käse mit der Europäischen Union erfolgt zollfrei. 

 

Brotgetreide 

Erzielung der Einnahmen 

Da kein erheblicher Rückgang der Einfuhren von Brotgetreide zu erwarten ist, sind wir davon ausge-

gangen, dass für diese Produkte die erwarteten Einnahmen erreicht würden. 

Wirtschaftliche Auswirkungen 

Eine Erhöhung des Zollsatzes für Brotgetreide würde zu einem Anstieg der Preise für diese Pro-

dukte in der Schweiz führen (z. B. Weichweizen plus 10 CHF/dt).  

In seiner Stellungnahme vom 1..Mai 2024 zur Motion 24.3385 (Stärkung der Schweizer Brotgetreide-

produktion) wies der Bundesrat jedoch darauf hin, dass eine Erhöhung des Zollschutzes für Brotge-

treide die Einfuhr von Backwaren aus der EU begünstigen und damit den Industriestandort Schweiz 

schwächen würde. Deshalb besteht das Risiko, dass für die Getreideproduzenten Marktanteile ver-

loren gehen, weil durch den Mehrimport von verarbeiteten Produkten weniger Schweizer Brotweizen 

in der Schweiz abgesetzt werden kann. 

Das System der Importpreisausgleichskompensation für verarbeitete Lebensmittel, die aus in der 

Schweiz hergestellten Zutaten bestehen, gleicht die Preisdifferenz zwischen den Rohstoffpreisen in 

der Schweiz und denen im Ausland nur teilweise aus. Eine Vergrösserung dieser Differenz bedeutet 

daher eine Erhöhung des Preisnachteils für die Schweizer Verarbeitungsindustrie. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20243385
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20243385
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Zucker 

Erzielung der Einnahmen 

Um den Grad der Realisierung zusätzlicher Einnahmen zu schätzen, haben wir zwei Produktkatego-

rien unterschieden. Einige Produkte unterliegen heute einem Zollsatz von null, während für andere, 

beispielsweise Zuckersirupe, ein Zollsatz von mehr als null gilt. Im ersten Fall würde die Erhebung 

eines Zollsatzes von mehr als null zu einem Veredelungsverkehr für den Teil der Einfuhren führen, 

der für die Wiederausfuhr bestimmt ist. Bei diesen Produkten wäre der Einnahmengewinn daher nur 

partiell. Im zweiten Fall wird der Veredelungsverkehr bereits von den Importeuren genutzt, sodass 

keine Zunahme dieser Praxis zu erwarten ist. Bei Produkten dieser Kategorie würde der Einnah-

mengewinn sehr nahe am theoretischen Gewinn liegen. 

Wirtschaftliche Auswirkungen 

Eine Erhöhung des Schutzes für Zucker, der derzeit auf den Beitrag zum Garantiefonds für Rüben- 

und Rohrzucker beschränkt ist, würde zu einem Anstieg der Preise für Zucker und Zuckerrüben in 

der Schweiz führen. Es ist jedoch zu beachten, dass für Zuckerrüben bei der Einfuhr in die Schweiz 

kein Zoll erhoben werden kann (konsolidierter Zollsatz null), was die Möglichkeiten für eine Erhö-

hung des Rübenpreises einschränken würde.  

Mit der EU wurde ein Abkommen geschlossen, das einen gegenseitigen Verzicht auf Preisaus-

gleichsmassnahmen für Zucker in verarbeiteten Agrarerzeugnissen vorsieht. Eine Erhöhung des 

Zollschutzes für Zucker würde die Schweizer Lebensmittelindustrie (Schokolade, Kekse, Eiscreme, 

zuckerhaltige Getränke) auf dem Schweizer Markt gegenüber ihren Konkurrenten aus der EU erheb-

lich benachteiligen, was zu einem deutlichen Rückgang der Nachfrage nach Schweizer Zucker füh-

ren könnte, zumal die heimische Lebensmittelindustrie etwa 80 % des aus Schweizer Produktion 

stammenden Zuckers verarbeitet.  

 

Proteinreiche Lebensmittel für die menschliche Ernährung 

Eine Erhöhung des Schutzes für proteinreiche Lebensmittel, die für den menschlichen Verzehr be-

stimmt sind, würde gleichzeitig die Zolleinnahmen und den Selbstversorgungsgrad der Schweiz mit 

Lebensmitteln erhöhen. Die diesbezüglichen Analysen haben jedoch gezeigt, dass der Spielraum für 

eine Grenzschutzerhöhung äusserst begrenzt ist. Der Grund dafür ist, dass diese Produkte in der 

Schweiz traditionell kaum angebaut wurden und daher im Rahmen des GATT-Abkommens in den 

1990er Jahren nur sehr niedrige Zölle notifiziert wurden. 

 

Fleisch 

Erzielung der Einnahmen 

Fleisch wird hauptsächlich im Rahmen von Kontingenten importiert. Bei vollständig versteigerten 

Kontingenten, beispielsweise für Schweinefleisch oder Geflügel, würde eine Erhöhung des Zollsat-

zes innerhalb des Kontingents zu einem entsprechenden Rückgang der Versteigerungserlöse füh-

ren. Die Massnahme hätte somit keine Auswirkungen auf den Bundeshaushalt. Bei teilweise verstei-

gerten Kontingenten, wie z. B. Rindfleisch, sind wir davon ausgegangen, dass die Hälfte des Ge-

winns realisiert werden könnte, weil auf dem nicht versteigerten Teil der Importe Mehreinnahmen für 
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den Bund zu erwarten wären. 

Wirtschaftliche Auswirkungen 

Eine Erhöhung der Zölle innerhalb der Kontingente hätte nur sehr geringe wirtschaftliche Auswirkun-

gen, da der Schutzgrad in erster Linie durch die Grösse der Kontingente bestimmt wird.  

 

Milch 

Milch gehört nicht zu den Produkten, bei denen eine erhebliche Erhöhung der Zolleinnahmen mög-

lich ist. Eine Erhöhung wäre für die weisse Linie denkbar, aber das Importvolumen ausserhalb des 

Veredelungsverkehrs ist sehr begrenzt. Eine Erhöhung der Zölle für die gelbe Linie ist aufgrund der 

Verpflichtungen der Schweiz gegenüber der WTO oder der EU nicht möglich. 

 

Derzeit schwach geschützte Produkte 

Erzielung der Einnahmen 

Diese Kategorie umfasst verschiedene Produkte, darunter Stroh, Kaffee und Zitrusfrüchte. Stroh, 

das ein landwirtschaftliches Betriebsmittel ist, würde zu zusätzlichen Zolleinnahmen von 65 Millio-

nen Franken führen. Wir gehen davon aus, dass der theoretische Gewinn bei Kaffee nicht realisiert 

wird, da die Einfuhren im Rahmen des Veredelungsverkehrs erfolgen würden. Bei den anderen Pro-

dukten erwarten wir, dass der Einnahmengewinn nahe am theoretischen Gewinn liegen würde. 

Wirtschaftliche Auswirkungen 

Der Anstieg des Strohpreises würde die Wettbewerbsfähigkeit der Getreideproduzenten auf Kosten 

der Viehzüchter verbessern. Verschiedene schwach geschützte Produkte, die aufgrund der klimati-

schen Bedingungen in der Schweiz nicht angebaut werden können (z. B. Zitrusfrüchte), würden für 

die Konsumenten teurer werden. Das kann dazu führen, dass weniger Früchte konsumiert werden.  

 

Verarbeitete Produkte aus Schweizer Zutaten 

Realisierung der Einnahmen 

Für diese Produkte gilt ein Mechanismus zur Anpassung des Zollsatzes auf der Grundlage der 

Preisdifferenz zwischen dem Preis in der Schweiz und dem Preis auf dem EU-Markt (Protokoll 2) 

oder weltweit (Schoggigesetzgesetz) (price compensation mechanism oder PCM) für die wichtigsten 

in der Schweiz hergestellten Zutaten. Dieser Mechanismus gilt für viele andere Freihandelspartner. 

Für diese Produkte wird kein theoretischer Gewinn berechnet, da der Zollsatz anhand einer Formel 

ermittelt wird, die auf der Preisdifferenz der Zutaten basiert (mit Ausnahme von Zucker, Gerste und 

Mais im Falle der EU). Es gibt jedoch bestimmte Produkte, für die die EU nicht vom PCM profitiert, 

da die Anwendungsbedingungen nicht erfüllt sind (z. B. stammt ein Teil der Zutaten nicht aus der 

EU). Darüber hinaus profitieren einige Länder nicht von Freihandelsabkommen mit der Schweiz 

oder erhalten anstelle des PCM einen Rabatt. Die theoretischen Gewinne entsprechen im Wesentli-

chen den Einfuhren aus der EU, die nicht vom PCM profitieren. Es ist zu erwarten, dass europäi-

sche Unternehmen im Falle einer Erhöhung der Zölle auf diese Produkte mehr Produkte exportieren 

werden, die für den Preisausgleichsmechanismus in Frage kommen. Daher dürfte nur ein Teil der 

theoretischen Einnahmen realisiert werden. 
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Über die in unserer Analyse berechneten Einnahmen hinaus würde jedoch der Anstieg der Preise 

für Zutaten auf dem Schweizer Markt zu einer automatischen Erhöhung der PCM-Sätze führen. 

Diese Erhöhung konnte nicht bestimmt werden, würde jedoch zu zusätzlichen Zolleinnahmen füh-

ren, die nicht berücksichtigt wurden. 

Wirtschaftliche Auswirkungen 

Verarbeitete Produkte werden im Rahmen von zwei Regelungen eingeführt: der normalen Regelung 

und der PCM-Regelung. Im betrachteten Szenario würde der Schutz für beide Regelungen erhöht. 

Das Szenario sieht nämlich eine Erhöhung des normalen Zollsatzes für Verarbeitungserzeugnisse 

vor, und ausserdem sieht der PCM-Mechanismus eine Erhöhung des Schutzes vor, um (im Falle der 

EU teilweise) den Anstieg der Preisdifferenz bei den Zutaten widerzuspiegeln. Es ist daher zu erwar-

ten, dass die Erhöhung des Schutzes zu einer Verteuerung der Verarbeitungserzeugnisse auf dem 

Schweizer Markt führen wird, was einen Druck in Richtung eines verstärkten Einkaufstourismus zur 

Folge haben könnte. 

 

Speiseöle und -fette 

Realisierung der Einnahmen 

Seit 2007 werden bestimmte Speiseöle und -fette zunehmend zollfrei aus den am wenigsten entwi-

ckelten Ländern importiert (insbesondere Erdnuss-, Palm- und Kokosöl sowie in geringerem Masse 

Sonnenblumenöl). Ein erheblicher Teil der berechneten theoretischen Gewinne resultiert aus der 

Abschaffung der Zollvergünstigungen für technische Verwendungszwecke (Öle, die heute zu einem 

Zollsatz von nahezu null importiert werden). Die Abschaffung der Zollvergünstigungen würde dazu 

führen, dass sich die Unternehmen für diese Art von Verwendungszwecken an Länder wenden, mit 

denen die Schweiz Freihandelsabkommen geschlossen hat, oder an die am wenigsten entwickelten 

Länder. Darüber hinaus ist es beim Export von Produkten, die importierte Speiseöle und -fette ent-

halten, möglich, eine pauschale Rückerstattung der bei der Einfuhr erhobenen Zölle zu beantragen. 

Da die Berechnung der theoretischen Gewinne nur auf den beim Zoll erhobenen Einnahmen basiert, 

konnten diese Rückerstattungen nicht berücksichtigt werden. Eine Erhöhung der Zölle würde daher 

letztlich zu zusätzlichen Einnahmen führen, die weit unter dem ursprünglich berechneten theoreti-

schen Betrag liegen, was uns zu der Annahme veranlasst hat, dass die mit diesen Produkten erziel-

baren Gewinne nahe Null liegen. 

Wirtschaftliche Auswirkungen 

Auch wenn eine Erhöhung des Schutzes für Speiseöle und -fette nur geringe Auswirkungen auf die 

Zolleinnahmen hätte, würde sie die Importeure dazu veranlassen, sich aus weniger wettbewerbsfä-

higen Ländern zu versorgen, sodass die Preise für diese Produkte in der Schweiz steigen würden. 

Indirekt würde dies zu einem Anstieg der Preise für Ölsaaten führen, was den Produzenten in der 

Schweiz zugutekommen würde. 

Wie bei anderen landwirtschaftlichen Zutaten könnte jedoch eine Erhöhung der Zölle auf Pflanzen-

öle, die für die Herstellung von Lebensmitteln verwendet werden, die Wettbewerbsfähigkeit der 

Schweizer Verarbeitungsindustrie auf dem Schweizer Markt leicht beeinträchtigen, da die PCM-Re-

gelung die Kostendifferenz für die Zutaten nicht vollständig ausgleicht.  
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Eine Abschaffung der Zollvergünstigungen für technische Verwendungszwecke würde zu einem An-

stieg der Inputpreise für die betroffenen Importunternehmen führen, da sie sich an Lieferanten wen-

den müssten, die a priori weniger wettbewerbsfähig sind als die bisherigen. 

 

Sonstige Zutaten der Verarbeitungsindustrie 

Realisierung der Einnahmen 

Eine bedeutende Menge an Schlachtnebenprodukten wird importiert, um zu Tierfutter verarbeitet zu 

werden. Würde der Zollsatz deutlich erhöht, würden die Zutaten für die Herstellung von zum Export 

vorgesehenem Tierfutter im Veredelungsverkehr importiert und die inländische Tierfutterproduktion 

für den Schweizer Markt stark eingeschränkt oder eingestellt. 

Das Gleiche gilt für Mais, der zur Herstellung von Cornflakes verwendet wird und von einer Zollver-

günstigung profitiert. In unserer Analyse sind wir davon ausgegangen, dass der Gewinn für den 

Bundeshaushalt bei diesen wenigen Produkten nahe Null liegt. 

Wirtschaftliche Auswirkungen 

Die betroffenen Unternehmen würden sich im Wesentlichen Drittmärkten zuwenden und den Ver-

edelungsverkehr nutzen. 

 

Anhang 2: Detailtabellen zur Berechnung der Zolleinnahmen 

Zwei Excel-Tabellen, eine für Futtermittel und eine für Nicht-Futtermittel, enthalten nach 8-stelligen 

Tarifnummern (TN8) den Wert in Franken der tatsächlichen Bruttozolleinnahmen, wie sie im Jahr 

2024 beobachtet wurden, die theoretischen maximalen Erhöhungen der Zolleinnahmen, falls der 

Zollsatz auf das bilaterale oder multilaterale verbindliche Niveau angehoben wird und das Einfuhrvo-

lumen konstant bleibt, sowie die potenziellen Erhöhungen der Zolleinnahmen, um das Ziel von 250 

Millionen Franken (62,5 Millionen Franken für Futtermittel + 187,5 Millionen Franken für andere Pro-

dukte) zu erreichen. Die Produkte sind in absteigender Reihenfolge der maximalen potenziellen Ein-

nahmensteigerungen aufgeführt. In diesen Tabellen sind nur die theoretischen Steigerungen aufge-

führt, die 500 000 CHF pro TN8 übersteigen. 
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Anhang 2A: Übersicht über Nicht-Futtermittel. In dieser Tabelle sind nur die maximalen theoretischen 

Einnahmensteigerungen aufgeführt, die 500 000 CHF pro TN8 übersteigen und deren potenzielle Ein-

nahmensteigerung nicht null ist. 
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Anhang 2B: Übersicht über die Futtermittel. In dieser Tabelle sind nur die theoretischen maximalen 

Ertragssteigerungen aufgeführt, die 500 000 CHF pro TN8 übersteigen.  

 


